
Beschluss des Gerichtshofs vom 21. Januar 2010 — Iride 
SpA, Iride Energia SpA/Europäische Kommission 

(Rechtssache C-150/09 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Staatliche Beihilfen — Beihilfe, die unter der 
Voraussetzung für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar 
erklärt wird, dass ihr Empfänger eine frühere, für rechtswidrig 
erklärte Beihilfe zurückzahlt — Vereinbarkeit mit Art. 87 
Abs. 1 EG — Rechtsfehler — Verfälschung des Vorbringens 
der Rechtsmittelführerinnen — Begründungsmängel — Teils 
offensichtlich unzulässiges und teils offensichtlich unbegrün

detes Rechtsmittel) 

(2010/C 134/21) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerinnen: Iride SpA, Iride Energia SpA (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte L. Radicati di Brozolo, M. Me
rola und T. Ubaldi) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: E. Righini und G. Conte) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Zweite 
Kammer) vom 11. Februar 2009, Iride und Iride Energia/Kom
mission (T-25/07), mit dem das Gericht die Klage auf Nichtig
erklärung der Entscheidung 2006/941/EG der Kommission vom 
8. November 2006 über die staatliche Beihilfe C 11/06 (ex N 
127/05), die die Italienische Republik AEM Torino in Form von 
Zuschüssen gewähren will, die dazu bestimmt sind, verlorene 
Kosten im Energiesektor zu erstatten (ABl. L 366, S. 62), soweit 
mit ihr zum einen festgestellt wird, dass es sich um eine staat
liche Beihilfe handelt, und zum anderen die Vereinbarkeit der 
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt davon abhängig gemacht 
wird, dass AEM Torino die früheren rechtswidrigen Beihilfen im 
Rahmen der Regelung zugunsten der „kommunalisierten“ Un
ternehmen zurückzahlt, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Iride SpA und die Iride Energia SpA tragen die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 153 vom 4.7.2009. 

Vorabentscheidungsersuchen des Município de Barcelos 
(Portugal), eingereicht am 23. Oktober 2009 — Município 

de Barcelos/Portugiesischer Staat 

(Rechtssache C-408/09) 

(2010/C 134/22) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Município de Barcelos 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Município de Barcelos 

Beklagter: Portugiesischer Staat 

Der Gerichtshof (Siebte Kammer) hat mit Beschluss vom 12. 
Februar 2010 entschieden, dass er für die Beantwortung der 
vom Município de Barcelos vorgelegten Frage offensichtlich 
nicht zuständig ist. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
(Deutschland) eingereicht am 9. Dezember 2009 — eDate 

Advertising GmbH gegen X 

(Rechtssache C-509/09) 

(2010/C 134/23) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: eDate Advertising GmbH 

Beklagter: X 

Vorlagefragen 

1. Ist die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis 
einzutreten droht“ in Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(nachfolgend: EuVVO) ( 1 ) bei (drohenden) Persönlichkeits
rechtsverletzungen durch Inhalte auf einer Internet-Website 
dahingehend auszulegen,
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